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Stadt Röbel/Müritz

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Ordnungsamt

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

25-2014-015

03.06.2014
Riemann, Andrea

Zustimmung zur Wahl des Gemeindewehrführers und des 
stellvertretenden Gemeindewehrführers der FFw Röbel/Müritz und 
Ernennung zu Ehrenbeamten
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 24.06.2014 Stadtvertretung  Röbel/Müritz

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Röbel/Müritz stimmt der Wahl des Kameraden Danny Karnatz zum 
Gemeindewehrführer und der Wahl des Kameraden Andreas Wilfert zum stellvertretenden 
Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Röbel/Müritz zu.
Kamerad Danny Karnatz und Kamerad Andreas Wilfert sind zu Ehrenbeamten zu ernennen.

Sachverhalt: 
Die Freiwillige Feuerwehr Röbel/Müritz hat in ihrer Wahlversammlung am 05.04.2014 den 
Kameraden Danny Karnatz zum Gemeindewehrführer der FFw Röbel/Müritz und den 
Kameraden Andreas Wilfert zum stellvertretenden Gemeindewehrführer der FFw 
Röbel/Müritz gewählt.
Kamerad Karnatz erfüllt die notwendigen Mindestvoraussetzungen für die Wahrnehmung 
seines Amtes gemäß § 12 Abs. 2 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V. Die 
fehlende Ausbildung zum Führer von Verbänden ist gemäß § 3 Abs. 1 der 
Feuerwehrenlaufbahn-, Dienstgrad- und Ausbildungsverordnung M-V innerhalb von 2 Jahren 
nachzuholen.
Kamerad Wilfert erfüllt die notwendigen Mindestvoraussetzungen für die Wahrnehmung 
seines Amtes nicht. Die fehlenden Ausbildungen zum Zugführer, Führer von Verbänden und 
Leiter einer Feuerwehr sind innerhalb von 2 Jahren nachzuholen. 

Finanzielle Auswirkungen x Nein Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein Ja, Produktkonto ………………….
                          ……………….

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………      Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………
Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n:
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Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiterin Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Riemann, Andrea Schulze, Frank

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift
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